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Bericht 
 des Freistaats Thüringen 

 
zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleitungen  

der Länder (GKVS) am 1./2. März 2023  in Gelsenkirchen  
und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 22./23. März 2023 in Aachen 

 

 

TOP 7.5  Änderung der Luftsicherheitsgebührenverordnung (LuftSiGebV) 

 

Mit Stand vom 19. Januar 2023 hat das BMI den Entwurf einer Verordnung zur Änderung 
der Luftsicherheitsgebührenverordnung (LuftSiGebV) vorgelegt. Den Ländern und Ver-
bänden wurde die Möglichkeit einer Stellungnahme bis zum 15. März 2023 eingeräumt. 

Die Luftsicherheitsgebührenverordnung bestimmt den Rahmen für die Luftsicherheitsge-
bühr (Gebühr Nr. 2 der Anlage 1 zur LuftSiGebV), der derzeit bei 2 bis maximal 10 Euro 
liegt. Durch die beabsichtigte Änderung soll diese Gebühr ab dem 1. Januar 2024 auf 
4,50 Euro bis 28,50 Euro ansteigen. 

Die geplante Änderung würde zu einer strukturellen Schwächung der Wettbewerbsfähig-
keit von regionalen Verkehrsflughäfen führen und dem Ziel gleichwertiger Lebensverhält-
nisse zuwiderlaufen. Eine Gebührenanhebung würde zu einer weiteren Erhöhung der 
Standortkosten und damit zu einer Schwächung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 
im grenzüberschreitenden Wettbewerb führen. 

Passagier- und Gepäckkontrollen stellen zweifelsohne eine hoheitliche Aufgabe der Ge- 
fahren- und Terrorabwehr dar. Diese Kontrollen schützen nicht nur die Passagiere und  
die Beschäftigten, sondern gewährleisten die öffentliche Sicherheit. Gefahrenabwehr  
und Terrorismusbekämpfung liegen unstrittig im öffentlichen Interesse.  
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